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MITEINANDER
Das war das Schlagwort des Weihnachtsgrußes von Bürger-
meister Liebich im Jahr 2024. 

Und wieder hat uns dieses vergangene Jahr gezeigt, dass nur 
durch ein Miteinander etwas wachsen kann, gegeneinander 
bedeutet Stillstand. Immer wieder schenkte uns dieses Jahr 2024 
auch Möglichkeiten, um miteinander zu feiern, zu lachen und 
fröhlich zu sein. 

Der Dezember war für Leutershausen sinnbildlich für das 
MITEINANDER. Der letzte Monat des Jahres bot wunderbare 
Möglichkeiten, um ein respektvolles, verständnisvolles und har-
monisches Miteinander zu üben. Es wurde miteinander geplant, 
gewerkelt, angepackt und letztendlich schöne Momente erlebt. 
Die Bilder der Adventsfenster, des Weihnachtsmarktes und des 

Christkindles-Runterläuten sprechen für sich. Danke 
nochmals insbesondere an unser 
Christkind Luzie und alle, die sich 
bei diesen Aktionen zum Wohle 
unserer Stadt eingebracht haben.

Lassen Sie uns diese Stimmung 
auch im Jahr 2025 weiterleben. 

Leutershausen: Miteinander in sei-
ner Vielfalt, nicht gegeneinander!

Die Bilder der Adventsfenster, des Weihnachtsmarktes und des 
Christkindles-Runterläuten sprechen für sich. Danke 



3 Nr. 1 / Freitag, 24. Januar 2025

90. Geburtstag unseres Ehrenvorsitzenden Hermann Betscher

Anlässlich des 90. Geburtstages unseres Ehrenvor-
sitzenden Hermann Betscher im November 
hatte der Heimatverein zusammen mit 

der FFGW seine Familie, Freunde und Weg-
begleiter zu einem kleinen Empfang ein-
geladen. Verbunden mit den Glückwün-
schen an Hermann Betscher, stand vor 
allem der Dank für das herausragende 
Engagement, das er für den Heimat-
verein gegeben hat, im Mittelpunkt.

Hans Rummel vom Vorstandsteam 
würdigte in seiner Ansprache seine 
beispiellosen Verdienste. Bürgermeis-
ter Markus Liebich, Vorsitzender der 
FFGW Günter Adelhard und Kreisheimat-
pfleger Claus Broser würdigten ebenfalls 
in ihren Grußworten die vielfältigen Ver-
dienste des Jubilars.

Seit 1978 ist Hermann Betscher im Heimatverein 
engagiert, von 1985 – 2007 als 1. Vorsitzender. 
In dieser Zeit wurden Wanderwege ausgeschildert, eine 
Wanderkarte erstellt und Bustouristen nach Leutershausen gebracht 
und betreut. In über 20 Filmen, in Zusammenwirkung mit der Trachten-
gruppe gedreht, wurde Heimatgeschichte für die Nachwelt erhalten.

Als Autor der 4 Bände „Leitersheiser Gschichtli“ wurden von Hermann 
Betscher ernste und heitere Geschichten, verbunden mit historischen 
Begebenheiten, herausgegeben.

Hermann Betscher war von 1999 - 2022 verantwortli-
cher Redakteur der Vereinszeitung „Die Brücke“, 

diese ist bis heute, im 43. Jahrgang, ein gern 
gesehenes Nachschlagwerk über Geschichte 

und Gegenwart.

Unter der Regie von Hermann Betscher 
wurde 1987 der Ehrenziegel geschaffen, 
mit dem besonders gelungene Reno-
vierungen zur Verschönerung des Orts-
bildes jedes Jahr prämiert werden.

Herausragend aber war das Engage-
ment von Hermann Betscher für unsere 
Museen im Landgericht. Ohne ihn hätte 
es das Heimat- und Handwerkermu-

seum nicht gegeben, sowie auch nicht 
das Flugpioniermuseum in der 

heutigen Form. Unter
seiner Leitung entstand auch das 

inzwischen digitalisierte, heimatge-
schichtliche Archiv im Landgericht.

Vieles gäbe es noch zu erwähnen.

Hermann Betscher hat sich in seiner sachlichen, 
ruhigen Art stets auf das Wesentliche beschränkt
und mit seinem ausgleichenden Wesen die 
Menschen zum Mitmachen motivieren können.

Heimatverein Leutershausen

Besonderer Dank und 
Auszeichnung für großes 
Engagement im Ehrenamt 
Am 11.11.2024 wurde Hermann Bet-
scher im Rahmen eines Empfangs an 
seinem 90. Geburtstag für seinen lebens-
langen Einsatz für seine Heimatstadt  
geehrt. Der Erste Bürgermeister Markus 
Liebich dankte Hermann Betscher für 
dessen Engagement in einer kurzen  
Ansprache. Danke ist ein sehr kleines 
Wort, das kaum ausreichend wirkt, solch 
umfangreiches Schaffen im Sinne des  
Allgemeinwohls zu würdigen. Daher 
wurde Herrn Betscher im vergangenen 
Jahr von der Stadt Leutershausen die 
Ehrenbürgerwürde verliehen.

Durch sein jahrzehntelanges Wirken,  
sowohl im Heimatverein als auch in der 
FFGW, gelang es Hermann Betscher, die 
Zukunft dieser Vereine und die seiner 
Heimatstadt maßgeblich mitzugestalten, 
wegweisende Neuerungen zu etablieren 
und Wissen zu bewahren. Aus diesem 
Grund wurde seitens der Vereine ein 
Empfang zu seinem Jubeltag abgehalten 
und sein Wirken in einem angemesse-
nen Rahmen gewürdigt.

Im Rahmen der diesjährigen 
Ehrung Sport & Ausbildung 
möchte die Stadt Leuters-
hausen Bürgerinnen und 
Bürger für ihre sportlichen 
Erfolge im Jahr 2024 ehren.

Bei Erwachsenen erfolgt eine 
Ehrung, wenn einer der fol-
genden Titel errungen wurde:

• 1.- 3. Platz bei Deutscher Meisterschaft
• 1.- 2. Platz bei Landesmeisterschaft
• Platz bei Bezirksmeisterschaft

Bei Schülern bis 18 Jahre genügt der errungene Titel eines Kreismeisters.

Das entsprechende Anmeldeformular erhalten Sie über 
gabriele.haupt@leutershausen.de

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens 21.2.2025 an diese Mail-
adresse zurück.

Bei der Ehrung sollen außerdem solche Personen berücksichtigt werden, die sich um 
den Sport besonders verdient gemacht haben. Alle rechtzeitig bis 16.2.2025 eingegan-
genen Vorschläge hierfür werden einem Ausschuss des Stadtrates vorgelegt, der dann 
über die Ehrung entscheidet.

Neben der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler findet an diesem Abend auch die 
Ehrung „Hervorragender Leistungen in der Schul- und Berufsausbildung“ statt.

Einen Preis erhalten all jene Bürgerinnen und Bürger, die die Schul- bzw. Berufsaus-
bildung im vergangenen Jahr bis zu einem Notendurchschnitt von 1,5 abgeschlossen 
haben.

Wir bitten bis zum 21.2.2025 um eine entsprechende Mitteilung (inklusive Zeugnis-
kopie, die den Notendurchschnitt belegt) an die Stadtverwaltung, gabriele.haupt@
leutershausen.de.

Die Ehrung Sport & Ausbildung findet am Donnerstag, 15. Mai 2025 um 18.30 Uhr statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die an diesem Abend geehrt werden, erhalten seitens 
der Stadtverwaltung noch eine Einladung.
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Stadt Leutershausen
Am Markt 1-3
91578 Leutershausen

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das  

Wählerverzeichnis und die Erteilung  
von Wahlscheinen für die Wahl  

zum Deutschen Bundestag 
am 23. Februar 2025

 1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stimmbe-
zirke der Stadt Leutershausen wird in der Zeit von Montag,  
3. Februar 2025 bis Freitag, 7. Februar 2025

  während der allgemeinen Öffnungszeiten
    Montag:  8.00 – 12.30 Uhr
    Dienstag:  8.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
    Donnerstag:  9.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
    Freitag:  8.00 – 12.30 Uhr
    in der Stadtverwaltung Leutershausen, derzeit in der Gustav-

Weißkopf-Mittelschule Leutershausen, Alter Postberg 7, 2. OG, 
Einwohnermeldeamt

    für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit, 
der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die 
im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

    Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich.

    Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

 2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann

    von Montag, 3. Februar 2025 bis spätestens Freitag, 7. Fe-
bruar 2025 bis 12.30 Uhr in der Stadtverwaltung Leuters-
hausen, derzeit in der Gustav-Weißkopf-Mittelschule Leuters-
hausen, Alter Postberg 7, 2. OG, Einwohnermeldeamt

    Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

 3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 2. Februar 2025 eine Wahlbe-
nachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

    Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

 4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in Wahlkreis
    240 Ansbach
    durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-

bezirk) dieses Wahlkreises
    oder
    durch Briefwahl
    teilnehmen.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person.
    Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 2025, 

15.00 Uhr,
    in der Stadtverwaltung Leutershausen, derzeit in der Gustav-

Weißkopf-Mittelschule Leutershausen, Alter Postberg 7, 2. OG, 
Einwohnermeldeamt

    schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzli-
cher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den 
Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person, wenn

    a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 
1 der Bundeswahlordnung, (bis zum Sonntag, 2. Februar 
2025 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeich-
nis nach § 22 Abs. 2 der Bundeswahlordnung (bis zum 
Freitag, 7. Februar 2025) versäumt hat,

    b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
der unter Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist,

    c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

    Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in 
Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden.

 6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen kön-
nen sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

 7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
    -  einen amtlichen Stimmzettel,
    -  einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
    -  einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
    -  ein Merkblatt für die Briefwahl.
    Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, 

wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat 
zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein 
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten 
umgehend an ihr Wahlamt wenden.

    Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12.00 Uhr, be-
steht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim 
Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person 
glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder sie ihn verloren hat.

 8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberech-
tigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Aus-
weis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern.

 9.  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
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bildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Per-
son ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

    Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Leutershausen, 13.1.2025
gez.
Markus Liebich
1. Bürgermeister

Der Landkreis Ansbach führt als freiwillige 
Leistungen den Pflege- und den Babybonus ein
In seiner Sitzung vom 9. Dezember 2024 hat der Kreisausschuss 
eine Änderung des Verfahrens zur Unterstützung pflegebedürfti-
ger Bürger sowie des Verfahrens zur Ausgabe von Gutscheinen 
für Neugeborene beschlossen.
Damit entfällt künftig die Ausgabe von gebührenfreien Zusatzrest-
abfallsäcken durch die Gemeinde. Anstelle von gebührenfreien 
Zusatzrestabfallsäcken kann eine finanzielle Unterstützung bei 
häuslicher Pflege und für Neugeborene beantragt werden. Die 
Höhe des Pflege- und Babybonus entspricht dem Gegenwert von 
zehn Zusatzrestabfallsäcken (aktuell 52 E). Diese kann eingesetzt 
werden zum Erwerb von Zusatzrestabfallsäcken, für ein größeres 
Volumen des Restabfallbehälters oder zum Erwerb von Mehrweg-
windeln.
Pflegebonus
Künftig wird pflegebedürftigen Bürgern in häuslicher Pflege auf 
Antrag eine finanzielle Unterstützung – Pflegebonus – gewährt. 
Der Pflegebonus kann zur Entsorgung des krankheits- und pfle-
gebedingten Mehranfalls von Restabfall (Erwerb von Zusatzre-
stabfallsäcken oder höheres Restabfallbehältervolumen) oder 
zum Erwerb von Mehrwegwindeln genutzt werden. Die Höhe des 
Pflegebonus entspricht dem Gegenwert von zehn Zusatzrestab-
fallsäcken. Der Pflegebonus wird ab Pflegegrad 3 gewährt. Mit 
dem Antrag ist eine Kopie des Pflegegradbescheids und eine Be-
stätigung des Arztes bzw. Pflegedienstes über den krankheits- 
und pflegebedingten Mehranfall von Restabfall vorzulegen. Der 
Hauptwohnsitz des Pflegebedürftigen muss im Landkreis Ans-
bach liegen und das Objekt der gemeldeten Wohnadresse an die 
öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen sein. Die Leistung 
kann nach zwölf Monaten erneut beantragt werden.
Das neue Verfahren tritt ab April 2025 in Kraft. Für das erste Quar-
tal 2025 können bereits genehmigte Zusatzrestabfallsäcke für 
häusliche Pflege noch bei der Gemeinde abgeholt werden. Bür-
ger, die aktuell gebührenfreie Zusatzrestabfallsäcke für pflegebe-
dürftige Personen erhalten, werden vom Landkreis Ansbach im 
Laufe des ersten Quartals angeschrieben und über die Änderung 
des Verfahrens informiert. Das Antragsformular wird bis Ende des 
ersten Quartals 2025 auf der Homepage des Landkreises Ans-
bach zur Verfügung stehen: www.landkreis-ansbach.de/Themen/
Abfallentsorgung/Service/
Babybonus
Künftig wird den Erziehungsberechtigten von Neugeborenen auf 
Antrag eine einmalige finanzielle Unterstützung – Babybonus – 
gewährt. Der Babybonus kann zur Entsorgung des Mehranfalls 
von Restabfall (Erwerb von Zusatzrestabfallsäcken oder höheres 
Restabfallbehältervolumen) oder zum Erwerb von Mehrwegwin-
deln genutzt werden. Die Höhe des Babybonus entspricht dem 
Gegenwert von zehn Zusatzrestabfallsäcken. Unterstützungsbe-
rechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern, die das erste 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Zudem muss der Haupt-
wohnsitz im Landkreis Ansbach liegen. Antragsberechtigt sind der 

oder die gesetzlichen Vertreter des Kleinkindes, in dessen Haus-
halt sich das Kind aufhält. Mit dem Antrag ist eine Kopie der Ge-
burtsurkunde vorzulegen. Bei mehreren unterstützungsberechtig-
ten Kindern ist für jedes Kind ein eigener Antrag zu stellen.
Der bisherige Gutschein über zehn Zusatzrestabfallsäcke oder 
einen dementsprechenden Zuschuss zum Erwerb von Mehrweg-
windeln wird durch den Babybonus ersetzt. Die bis 31. Dezember 
2024 bereits ausgegebenen Gutscheine können ab dem 1. Janu-
ar 2025 nur noch über das Landratsamt eingelöst werden. Es 
erfolgt keine Ausgabe von Zusatzrestabfallsäcken mehr über die 
Gemeinden oder das Landratsamt. Stattdessen kann mit dem 
Gutschein der Babybonus beantragt werden. Mit dem Antrag auf 
Babybonus sind alte Gutscheine im Original vorzulegen, um dop-
pelte Leistungen zu vermeiden. Die ausgegebenen Gutscheine 
behalten weiterhin die aufgedruckte Gültigkeit.
Für Kinder, die ab dem 1. Januar 2025 geboren sind, kann der 
Babybonus ohne Vorlage eines Gutscheins beantragt werden. 
Das Antragsformular wird bis Ende Januar 2025 auf der Home-
page des Landkreises Ansbach zur Verfügung stehen: www.land-
kreis-ansbach.de/Themen/Abfallentsorgung/Service/. Zusatzre-
stabfallsäcke können unabhängig vom Stand der Antragsbearbeitung 
schon jetzt bei den Gemeinden erworben werden. Auch eine Än-
derung des Restabfallbehälters ist bereits möglich.
Ihre Abfallwirtschaft des Landkreises Ansbach

Stadt Leutershausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Dorferneuerung Pfetzendorf – Zweiflingen

Bekanntmachung
Bedienstete des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 
führen ab dem 1. Quartal 2025 Abmarkungen und Vermessun-
gen im Rahmen der Dorferneuerung Pfetzendorf – Zweiflingen 
durch.
Die Teilnehmer der Dorferneuerung Pfetzendorf – Zweiflingen 
können hierbei:
 - aktiv durch Hand- und Spanndienste bei den Arbeiten mitwirken
 - sich bei Bedarf über den künftigen Grenzverlauf informieren 

(Flächentäusche, Begradigungen usw.)
Die Arbeitsleistungen werden derzeit mit 12,15 Euro je Stunde 
vergütet. Fuhrleistungen werden entsprechend den Maschinen-
ringsätzen des MR Ansbach vergütet.
Die beauftragten Mitarbeiter des Amts für Ländliche Entwick-
lung Mittelfranken bitten alle Beteiligten, in ihrem eigenen 
Interesse bei Erdarbeiten auf Grenz- und Vermessungszei-
chen zu achten und sie zu schonen.
Um Beachtung des nachstehenden Hinweises wird dringend ge-
beten:
 - Die Grenz- und Vermessungszeichen (Grenzsteine und -pfähle, 

Meißel- und Farbzeichen, Nägel, Bolzen usw.) sind durch das 
Abmarkungsgesetz –AbmG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.3.1989 (BayRS 219-2-F) geschützt.

Für den weiteren Verfahrensablauf gehen wir von einer guten und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit aus und bedanken uns für die 
Beachtung der vorgenannten Hinweise.

Ansbach, den 9.1.2025
Vorsitzender des Vorstandes

Beantragung von Briefwahlunterlagen für 
die Bundestagswahl am 23.2.2025
Schriftliche Beantragung von Briefwahlunterlagen:
•  Briefwahlunterlagen können schriftlich ab Erhalt der Wahl-

benachrichtigung beantragt werden.
   Füllen Sie hierfür bitte die Rückseite der Wahlbenachrichtigung 

aus und unterschreiben Sie diese.
•  Die Briefwahlanträge können in die Briefkästen der Verwaltung 

an der Mittelschule und seitlich am Rathaus eingeworfen werden.
   Hinweis: In dieser Zeit können Sie keine gelben Säcke in die-

sen Briefkästen in den hierfür vorgesehenen Fächern erhalten. 
Gelbe Säcke erhalten Sie weiterhin in der Verwaltung, dem 
Kommunalunternehmen und der Stadtbibliothek.
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•  Eine persönliche Abholung der Briefwahlunterlagen ist nicht 
vorgesehen!

•  Eine telefonische Beantragung der Briefwahlunterlagen ist 
nicht möglich!

Achtung:
Wenn Sie die Briefwahlunterlagen bis spätestens Mittwoch, den 
19.2.2025 beantragen, werden Sie Ihnen zugestellt.
Die letzte Möglichkeit für den Erhalt der Briefwahlunterlagen ist 
die persönliche Beantragung am Freitag, den 21.2.2025, von 
8.00 – 12.30 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr
(ACHTUNG! Hier erfolgt keine Zustellung mehr – nur die per-
sönliche Abholung).

Online-Beantragung von Briefwahlunterlagen:
•  Briefwahlunterlagen können online bereits seit 13.1.2025 über 

das Bürgerserviceportal beantragt werden. Gehen Sie hierzu auf 
die Website der Stadt Leutershausen unter 

  https://www.buergerservice-portal.de/bayern/leutershausen 
oder über den auf Ihrer Wahlbenachrichtigung abgedruckten 
QR-Code.

   Der späteste Zeitpunkt zur Online-Beantragung ist Diens-
tag, der 18.2.2025 um 18.00 Uhr!

Bitte beachten!
Falls Sie Fragen bezüglich der Beantragung der Briefwahlunter-
lagen haben, können Sie sich gerne telefonisch an Frau Archut 
oder Frau Horn wenden (09823/951-16 oder 09823/951-15).
Zur Beantragung des Wahlscheines benötigen Sie die an Sie 
zugesandte Wahlbenachrichtigung. Es ist unzulässig, den elek-
tronischen Wahlscheinantrag für eine/n andere/n zu stellen! Wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar. Auf die weiteren wahlrechtlichen Strafbestimmungen 
wird ausdrücklich hingewiesen (§ § 107 bis 108 d des Strafge-
setzbuches). Verlorene Wahlscheine und Stimmzettel können 
nicht ersetzt werden.

Bürgersprechstunde im Februar 2025
Am Donnerstag, 27.2.2025 von 16.00 – 18.00 Uhr findet die 
nächste Bürgersprechstunde statt. Bürgermeister Markus Liebich 
steht wieder für Ihre Fragen und Anliegen persönlich zur Verfügung.
Termine bitten wir - mit einer kurzen Schilderung Ihres Anliegens - 
vorab telefonisch unter Tel. 09823/951-11 zu vereinbaren.
Vielen Dank!

Sitzungstermine Februar 2025
Die Stadt Leutershausen lädt zu folgenden Sitzungen im 
Februar 2025 ein

STADTRATSSITZUNG
Dienstag, 4.2.2025, 19.30  Uhr, im Feuerwehrgerätehaus, 
Färbereistr. 10
Dienstag, 25.2.2025, 19.30  Uhr, im Feuerwehrgerätehaus, 
Färbereistr. 10

BAU-, VERGABE- UND UMWELTAUSSCHUSS
Dienstag, 11.2.2025, 19.30 Uhr, im Gustav Weisskopf Museum, 
Am Plan 6, 1. OG

Über den nachfolgenden QR-Code können  
Sie sich gerne ab ca. einer Woche vor der je-
weiligen Sitzung über die Themen informieren.
Sie finden hier auch die Protokolle der voran-
gegangenen Sitzungen.

Information zur neuen Parkregelung ab dem 
1.1.2025 am Feuerwehrhaus in Leutershausen 
bei Besuch von Sitzungen des Stadtrates etc.
Ab dem 1.1.2025 ist das Parken auf den Parkplätzen vor dem 
Feuerwehrhaus nicht mehr gestattet. Diese Regelung ist erforder-
lich, um sicherzustellen, dass bei einem Einsatz alle Einsatz-
kräfte ungestört das Feuerwehrhaus anfahren können und ein-
satzfähig bleiben.
Wir bitten Sie, diese Regelung ab dem 1.1.2025 zu berücksichti-
gen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung, um die 
Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr sicherzustellen.

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
der Freiwilligen Feuerwehr Büchelberg
Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Büchel-
berg findet am Samstag, 25. Januar 2025 um 19.30 Uhr im Gast-
haus Jelinek in Röttenbach statt.
Markus Liebich, 1. Bürgermeister

NEUES AUS DEM MUSEUM

Notruf Erdgasversorgung:
N-Ergie Nürnberg: Telefon 01802/71 36 00 oder 0911/26 39 84.
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TIPPS UND HINWEISE

Eissport auf dem Stadtweiher
Wir danken den Eigentümern des Stadtweihers, Familie Ballheim, 
dass sie diesen kostenlos für den Eissport zur Verfügung stellt.
Der Untere Weiher zwischen Wohnpark und Altstadt kann zum 
größten Teil dafür benutzt werden. Nur der tiefste Bereich, wo sich 
die meisten Fische im Winterschlaf befinden, ist für den Eissport 
verboten (siehe schraffierte Fläche im untenstehenden Lageplan).
Die sich auf dem Eis bewegenden Menschen würden bei den 
Fischen einen Fluchtreflex auslösen. Damit würden bei den Fi-
schen die Fettreserven aufgezehrt, was zur Abmagerung bis hin 
zum Tod der Fische führen kann. Auf dem Oberen Weiher beim 
Wohnpark Richtung Winden und allen anderen Weihern in der 
Siedlung ist aus diesen Gründen gesamt der Eissport verboten.
Wir bitten Sie um Verständnis für diese Regelung und wünschen 
viel Vergnügen beim Eissport!

Verunreinigungen durch Pferdemist
In letzter Zeit häufen sich wieder Beschwerden über Verunreini-
gungen durch Pferdemist.
Diese Verunreinigungen führen zu unnötigem Ärger und stellen 
ganz besonders eine zusätzliche unnötige Gefahr für Fußgänger, 
Pkw-Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer dar.
Es wird im Interesse der Allgemeinheit gebeten, diese Verunreini-
gungen immer gleich zu beseitigen.

Konzerte des Kreisorchesters Ansbach
•  Sonntag, 23.2.2025 um 17.00 Uhr - Turnhalle der Realschule 

Herrieden
•  Samstag, 8. März 2025 um 19.30 Uhr - Reichsstadthalle Ro-

thenburg o. T.
Herzliche Einladung - Eintritt frei.

Seniorennetzwerk Club55Plus  
lädt zu Reisen ein
Geplante Busreisen im Jahr 2025:
4.4. bis 10.4.2025 Frühlingserwachen am Iseosee/Gardasee
15.6. bis 23.6.2025 Mittsommer in Südschweden
Weitere Infos, Interessenbekundung und Anmeldung:
Johann Rammler, Leiter Seniorennetzwerk Club55Plus
Bündnis für Familie im Landkreis Ansbach
Tel. 0151 414 29725, E-Mail: johannrammler-bob@gmx.net

Untergruppenversammlung der  
Forstbetriebsgemeinschaft Ansbach-Fürth
Waldbegang zum Thema Jugendpflege und Kulturpflege
Am Samstag, den 1.2.2025 um 9.00 (Dauer ca. 2 Stunden) findet 
die Untergruppenversammlung der FBG Ansbach-Fürth für den 
Bereich Leutershausen statt. Die Versammlung wird dieses Jahr 
als Waldbegang stattfinden. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz in 
der Weidlach zwischen Jochsberg und Buch am Wald.
Neben dem Hauptthema Jungbestandspflege und Kulturpflege 
wird Lorenz Dießl (Forstrevier Herrieden, AELF Ansbach) auch 
über die aktuelle Waldschutzsituation und das Fördergeschehen 
berichten. Eingeladen sind alle interessierten Waldbesitzer (keine 
Anmeldung nötig).

Zweiteilige Informationsveranstaltung für werdende Eltern

Alles rund?! um Schwangerschaft und  
Geburt – ONLINE
Teil I: Informationsabend für werdende Eltern
Wann: Dienstag, 11.2.2025, 18.00 Uhr

Teil II: Gelungener Start mit Baby
Wann: Dienstag, 18.2.2025, 18.00 Uhr

Nähere Informationen unter www.landkreis-ansbach.de.
Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:
Tel. 0981 468-7802 oder an: 
gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de.

Blutspendetermin
Freitag, 31.1.2025, 91578 LEUTERSHAUSEN
16.30 – 20.30 Uhr
Alte Turnhalle, Alter Postberg 7   

Bitte Termin reservieren: 
www.blutspendedienst.com/leutershausen

Infoveranstaltung „Regional Studieren 2025“
am Mittwoch, 12. März 2025 von 14.00 – 17.00 Uhr in der Hoch-
schule Ansbach.
Hierbei stellen die Hochschulen Ansbach, Treuchtlingen und Tries-
dorf sowie die Evangelische und die Technische Hochschule aus 
Nürnberg, die Universität Eichstätt-Ingolstadt und die Katholische 
Universität Eichstätt in kurzen Impulsvorträgen ihre Studienange-
bote vor.
Am Ende der kostenlosen Veranstaltung findet eine kleine Messe 
statt, bei der sich alle Hochschulen und die Agentur für Arbeit vor-
stellen und Fragen beantworten.
Eine Anmeldung unter www.landkreis-ansbach.de (Regional Stu-
dieren) ist erforderlich.

Studieninformationstag am Campus Triesdorf
Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf lädt am Freitag, 
28.3.2025 zum Studieninformationstag ein. Neben der Vorstellung 
des Studienangebots besteht die Möglichkeit, an Führungen über 
den Campus teilzunehmen. Weitere Infos unter: www.hswt.de.

Info- und Anmeldetag am BSZ Ansbach
Am Samstag, 22. Februar 2025 von 10.00 – 13.00 Uhr informiert 
das Staatl. Berufl. Schulzentrum Ansbach-Triesdorf (Brauhausstr. 
9b, 91522 Ansbach) zu folgenden Ausbildung
- Assistent/in für Ernährung u. Versorgung, Hauswirtschafter/in
- Kinderpfleger/in
- Sozialbetreuer/in u. Pflegefachhelfer/in
- Landwirt/in u. weitere agrarwirtschaftl. Berufe
Nähere Infos unter www.bsz-ansbach.de.



1 Woche inklusive Flug, 
Transfer, all-inclusive, 
im DZ
z. B. 17.03.-24.03.2025
XRY17220 DB1 ab/bis STR nach XRY

pro Person ab

€ 1.329,–

€ 489,–
Kind bis 5 Jahre ab

Über 60 Sportarten
und viele Kurse

Shows & Konzerte für 
beste Abendunterhaltung

Kulinarische Highlights, Live- 
Cooking und vieles mehr

Flosse Club Kinderbetreuung 
ab 2 Jahre mit tollen Programmen

*Gültig auf den Hotelpreis bei einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten.

Limitiertes Kontingent. Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. 
Weitere Informationen zu den Bedingungen erhältst du in deinem Reisebüro. Stand: 02.01.2025

Aldiana GmbH ∙ Emil-von-Behring-Straße 6 ∙ D-60439 Frankfurt

ALLES DRIN IM URLAUB UNTER FREUNDEN

Tel. 09823/924124, Fax 09823/924122

Am Markt 23
91578 Leutershausen

BIS 31.01.2025 BUCHEN
UND 10% SPAREN!*

ALDIANA CLUB

ANDALUSIEN

ß

üü

Frankenbrunnen Kalorienfrei: 
medium + Brombeere, + Lemon, + Orange
12 x 0,75-l-Glasfl aschen Kst. + 3,30 Pfand

Tucher HELL od. 
alkoholfrei
20 x 0,5-l-Kst. + 3,10 Pfand 12,99

Zirndorfer HELL od. 
Hürner HELL
20 x 0,5-l-Kiste + 3,10 Pfand 12,99

4,99

Getränkemarkt Neiderer
Steinweg 10   -   Leutershausen   -   Tel. oder Fax 0 98 23/80 18

Frische Grillhähnchen, 
Haxen, Schäufele

Gegenüber Grillservice AUST
Jeden Freitag:

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8.30 - 18.00 Uhr, Mi. 8.00 - 12.30 Uhr, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr      Angebote Abholpreise!!!!!       ab 20,– H Kartenzahlung      Inhaber: Hans Peter Neiderer

Glühweine | Cider | Festbiere | Bockbiere | Frankenweine | Glühweine | Cider | Festbiere...

Kooperationspartner
Bergmann 

HAARTRANSPLANTATION

• mehr als 85000 Transplantationen
• uvb. Beratung bei uns im Haarstudio
• Christoph Wutz

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr 
und Sa. 7.00 - 12.00 Uhr

Am Markt 34
91578 Leutershausen

Tel. 09823-588, Fax -7874
E-Mail: salonwutz@t-online.de
Internet: www.salonwutz.de

Unser Gewerbe – Unsere StadtUnterstützen Sie...



Arzneimittel vorbestellen mit
WhatsApp (0151/42 36 44 76)

/apothekeleutershausen

Unsere Apotheke jetzt 
für iOS & Android!

Freecall: 0800 - 20 40 666
Telefon: 0 98 23 - 92 07-0
Fax: 0 98 23 - 92 07-77
info@apotheke-leutershausen.com
www.apotheke-leutershausen.com

APOTHEKER WOLFGANG REDLIN e.K.

GESU
RTE SCANNEN

UND E-REZEPT EINLÖSEN

Gesundheitskarte

123456

������
����������

EINFACH PER APP

Jetzt neu!

Scannen und 
App runterladen.

GESUNDHEITSKAR

EZEPT E

      

Elektro-Sanitär GmbH

Untere Vorstadt 9, Leutershausen
www.elektro-sanitaer-kuestner.de

Ihr Fachbetrieb
E-Mail: Kuestnercomfort@t-online.de

1099,- €

Aktuelle Aktionsgeräte:
Miele - Waschvollautomat WCS
• 7 kg - 600-1400 U/min • A  899,- € 

Miele - Waschvollautomat WPS
PWash & Steam
• 9 kg  • A - 20 %  1199,- €

Miele - Waschvollautomat WCS 125 Edition
Twin DOS & Steam incl. Waschmittel

• 8 kg  • A   1049,- € 

Miele - Waschvollautomat WPS 125 Edition
SteamCare
• 8 kg - 600-1400 U/min  1159,- €

Miele - WP-Trockner 125 Edition

• 8 kg   • A+++ 1099,- €

Bosch - WP-Trockner
• 8 kg   • A++ 759,- €

Unser Gewerbe – Unsere Stadt ... und kaufen Sie 
ganz lokal vor Ort.

KÖNNTE IHRE ANZEIGE STEHEN.

Bei Interesse melden Sie sich zur Absprache beim KRIEGER-VERLAG, Tel. 0 79 53/98 01 -40.

PS: FCFS – Wer zuerst kommt malt zuerst. Anzeigengröße nur ¼ Seite möglich.

WIR HABEN NOCH ZWEI PLÄTZE FREI!
Bitte beachten Sie, dass der Farbzuschlag bei dieser 
Gemeinschaftsaktion, bei mind. 6 Veröffentlichungen 

im Jahr jeweils nur 12,– Euro zzgl. MwSt. ist.

HIER
An ALLE Gewerbetreibenden 

von Leutershausen 

VON LEUTERSHAUSENER FIRMEN FÜR LEUTERSHAUSEN
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MITTAGSBETREUUNG

Neujahrsgrüße Mittagsbetreuung
Das Team und die Kinder der Mittagsbetreuung wünschen allen 
Leserinnen und Lesern ein glückliches und gesundes neues Jahr!

KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Auerbach
Sonntag, 26. Januar 2025
 9.00 Uhr  Gottesdienst mit Pfarrer R. Dietsch
Sonntag, 2. Februar 2025
 10.00 Uhr  Gottesdienst mit Prädikantin U. Seefried

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Geslau-Frommetsfelden
Sonntag, 26. Januar 2025 – 3. So. n. Epiph.
 10.15 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Dr. Neumann), gleichzeitig ist Kinder-

gottesdienst.
Sonntag, 2. Februar 2025 – letzter So. n. Epiph.
 9.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Querndt)
18.00 Uhr  Friedensgebet in Geslau

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Jochsberg
Sonntag, 26. Januar 2025
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Mauritius 
  (mit Prädikantin Helga Schmeck)
Sonntag, 2. Februar 2025
 10.30 Uhr  Gottesdienst, Kirche St. Mauritius 
  (mit Prädikant Manfred Mohr)

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Leutershausen
Sonntag, 26. Januar 2025
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Lutherhaus (mit Dekan Rainer Horn)
 9.30 Uhr  Kindergottesdienst, Lutherhaus

Sonntag, 2. Februar 2025
 9.30 Uhr  Gottesdienst, Lutherhaus (mit Prädikant Manfred Mohr)
 9.30 Uhr  Kindergottesdienst, Lutherhaus
 15.30 Uhr  Kirche BuntGemixt, Lutherhaus (mit Pfarrerin Eva 

Forssman u. Team)
Mittwoch, 5. Februar 2025
15.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Wohnpark am Weiher 

(mit Pfarrer Roland Balzer)

Die Tafel in Leutershausen 
Samstag von 14:45 - 15:30 Uhr 

im evangelischen Gemeindehaus Leutershausen, Kirchenplatz 8

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neunkirchen 
und Wiedersbach
Sonntag, 26. Januar 2025
 9.00 Uhr   Gottesdienst in Neunkirchen, Pfr. Emmanuel Ndoma
10.15 Uhr  Gottesdienst in Wiedersbach, Pfr. Emmanuel Ndoma
Sonntag, 2. Februar 2025
 9.00 Uhr   Gottesdienst in Neunkirchen, Prädikantin Anita Nölp
10.15 Uhr  Gottesdienst in Wiedersbach, Prädikantin Anita Nölp
Sonntag, 9. Februar 2025
 9.00 Uhr  Gottesdienst in Neunkirchen, Pfrin. Teresa Sichermann
10.15 Uhr  Gottesdienst in Wiedersbach, Pfrin. Teresa Sichermann

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Weißenkirchberg
Sonntag, 26. Januar 2025
 9.30 Uhr  Gottesdienst im Gemeindehaus (Pfarrer Balzer), 
  anschließend Kirchenkaffee
Samstag, 1. Februar 2025
 9.30 Uhr  Kinderspaß im Gemeindehaus
Sonntag, 2. Februar 2025
 9.30 Uhr  Gottesdienst im Gemeindehaus

☛ Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe

•  für Ihre gewerbliche/kostenpflichtige Anzeige bis 
Montag, 03.02.2025, 18.00 Uhr an den Krieger-Verlag, 

  Tel. 07953/9801-0, Fax 07953/9801-90, 
  E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de

•  für Ihre kostenfreie Beiträge (Vereine, Verbände, Kirchen) 
für den redaktionellen Teil bis Donnerstag, 30.01.2025, 
16.00 Uhr an die Stadt Leutershausen, Tel. 09823/951-0, 
mitteilungsblatt@leutershausen.de oder pflegen Sie Ihren 
Beitrag über Ihre persönlichen Zugangsdaten ins Redak-
tionssystem ein.

Nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes: 
Freitag, 7. Februar 2025

Bitte beachten Sie für Ihre Beiträge 
die Handreichung der Stadt Leutershausen, 
in welcher alle wichtigen Informationen und Be-
dingungen zur Veröffentlichung für Sie zusam-
mengefasst sind. Sie finden die Handreichung 
über den nachfolgenden QR-Code oder über 
www.leutershausen.de unter der Rubrik „Service“.
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Katholische Filialkirchengemeinde  
Leutershausen
Regelmäßige Gottesdienste und Veranstaltungen: 
9.00 Uhr Sonntag Amt
1. Sonntag im Monat: Frühstück nach dem Gottesdienst

Veränderungen siehe: www.regionalpfarrei.de

Kinder und Jugendliche

SCHULEN

FOS/BOS Ansbach – Tag der offenen Tür
Am Samstag, 15. Februar 2025 von 10.00 – 13.00 Uhr
Nähere Informationen und die Online-Anmeldung finden Sie ab 
13.1.2025 unter www.fosbosansbach.de.
Berufliche Oberschule Ansbach Pfarrstr. 21/23, Tel. 0981 97223900, 
verwaltung@fosbosansbach.de, www.fosbosansbach.de

Tag der offenen Tür der Ansbacher Gymnasien
Theresien-Gymnasium, Schreibmüllerstraße 10
am Freitag, 21. Februar 2025 von 14.30 – 17.00 Uhr
Nähere Infos unter: www.thg-ansbach.de
Platen-Gymnasium, Am Bahnhofplatz 15
am Samstag, 22. Februar 2025 von 10.00 – 13.00 Uhr
Nähere Infos unter: www.platen-gymnasium.de
Gymnasium Carolinum, Reuterstraße 9
am Samstag, 15. März 2025 von 9.00 – 13.00 Uhr
Nähere Infos unter: www.gymnasium-carolinum.de

Tag der offenen Tür  
an der Staatlichen Realschule Herrieden
Tag der offenen Tür am Mittwoch, 26.2.2025, von 15.00 – 18.00 Uhr
Mitmach-Aktionen und Informationen zum Übertritt
Staatliche Realschule Herrieden, Steinweg 6, 91567 Herrieden
Nähere Informationen unter www.realschule-herrieden.de oder 
unter Tel. 09825 923320 und
E-Mail: verwaltung@realschule-herrieden.de.

VOLKSHOCHSCHULE

VHS Leutershausen
Jetzt anmelden unter www.vhs-lkr-ans-
bach.de oder persönlich oder telefonisch 
in der Stadtbibliothek.

Für folgende Kurse können Sie sich 
noch anmelden:

H23406H  Runde Küchle backen
Monika Haspel, Hauswirtschaftsmeisterin
1 Tag, 1.2.2025, Samstag, 10.00 – 15.30 Uhr
Grundschule, Alter Postberg 7, Zi. 01 (Küche), Kursgebühr: 31,20 € 
zzgl. Lebensmittelkosten, die bar im Kurs eingesammelt werden. 
Wir möchten in diesem Kurs die fränkische Tradition erhalten, sie 
aber auch ein wenig „entzaubern“. Es ist nämlich gar nicht so 
schwierig, Küchle zu backen, man muss sich nur trauen! Und 
üben! Zum Mittagessen werden wir einen kleinen herzhaften Im-
biss zubereiten und natürlich mit Kaffee und Küchle schließen. 
Bitte einen Behälter für Küchle (am besten einen Karton), vier bis 
fünf Geschirrtücher, einen Behälter für gebrauchtes Fett, einen 
flachen Topf mit ca. 28 cm Durchmesser und, falls vorhanden, eine 
Küchenmaschine (nach Rücksprache mit der Kursleiterin), eine 
Digitalwaage, einen Pilz und Spezialwerkzeug mitbringen.

G50402W  Italienisch – Grundstufe A2/Fortführungskurs
Anita Samuele-Beier
10 Abende, 3.2.2025 - 28.4.2025, Montag, 18.15 – 19.15 Uhr
Grundschule, Alter Postberg 7, Werkraum 1 Kursgebühr: 56,70 €
Sie haben eine Leidenschaft für Italien und die italienische Spra-
che? Wenn Sie schon Vorkenntnisse haben, können Sie in diesem 
Kurs Ihre Sprachkenntnisse vertiefen und das Sprechen weiter 
üben: noch mehr „passione per la lingua italiana“.
Quereinsteiger*innen sind herzlich willkommen. 
Lehrbuch: Nuovo Espresso 2, Lektion 1

G50403W  Italienisch – Mittelstufe B1/Fortführungskurs
Anita Samuele-Beier
10 Nachmittage, 3.2.2025 - 28.4.2025, Montag, 17.00 – 18.00 Uhr,
Grundschule, Alter Postberg 7, Werkraum 1 Kursgebühr: 56,70 €
Der Schwerpunkt in diesem Kurs liegt auf Konversation mit der 
entsprechenden Grammatik auf Mittelstufenniveau. 
Lehrbuch: Nouvo Espresso 3

G50401W  Italienisch – Grundstufe A1/Fortführungskurs für 
Anfänger*innen
Anita Samuele-Beier
10 Abende, 4.2.2025 - 29.4.2025; Dienstag, 18.00 – 19.30 Uhr,
Grundschule, Alter Postberg 7, Werkraum 1 Kursgebühr: 85,00 €, 
Lehrbuch: Nuovo Espresso 1

K25401W  Lust auf Trommeln! Westafrikanische Rhythmen 
auf Djembé und Basstrommel
Monika Bell
4 Abende, 3.2.2025 - 24.2.2025, Montag, wöchentlich, 
19.00 – 20.30 Uhr
Mittelschule, Alter Postberg 7, Aula (1. OG) Kursgebühr: 30,00 €
Es werden traditionelle westafrikanische Rhythmen, die auf Djem-
bé und Basstrommeln gespielt werden, vermittelt. Dieser Kurs 
richtet sich an Einsteiger*innen mit Vorerfahrung, aber auch an 
die, die bisher geglaubt haben, dafür unbegabt zu sein, aber es 
schon immer ausprobieren wollten. Die Freude am Spiel soll im 
Vordergrund stehen.
Bitte bei Anmeldung angeben, ob eine Leihdjembé benötigt wird.

K4144.00 Uhr  Aquarell- und Zeichenkurs
Rainer Muss
10 Abende, 4.2.2025 - 8.4.2025, Dienstag, wöchentlich, 
19.00 – 21.15 Uhr
Kulturhaus, Am Ochsenhof 3, Jugendraum (DG), Kursgebühr: 
112,50 €
In diesem Kurs werden Grundlagen des Malens (Aquarellieren) 
und Zeichnens (Skizzieren) vermittelt. Bitte alle vorhandenen Mal-
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sachen wie Aquarellkasten, Pinsel, Zeichenblock, Aquarellblock, 
Bleistift usw. mitbringen. Weiteres Material wird im Kurs besprochen.
Auskunft: 09823/9267646

J40401H Mit mir nicht! Leichte Selbstverteidigungstechniken 
für jede*n ab 14 Jahren
Frank Herzog, Taekwondo-Lehrer
1 Tag, Samstag, 8.2.2025 14.00 – 19.00 Uhr, 30 Min. Pause
Sportschule, Mühlweg 6; Kursgebühr: 24,00 €
Gewalt ist ein unübersehbares Phänomen im Alltag unserer 
Gesellschaft geworden. 

J40402H Selbstbehauptung und Selbstverteidigung -
Kurs für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren
Frank Herzog, Taekwondo-Lehrer
Sonntag, 9.2.2025,14.00 – 19.00 Uhr, 30 Min. Pause

C22401H Jeder Tropfen zählt – Klimawandel im Garten –
Gegen Trockenheit gibt es viele Lösungen! Karin Brenner, 
Naturlehrerin, Ökopädagogin
1 Nachmittag, 15.2.2025, Samstag, 16.00 – 17.30 Uhr Kulturhaus, 
Am Ochsenhof 3, Saal (DG) Teilnehmergebühr: 16,00 € (nicht 
rabattierbar)
Wird Ihnen immer mehr bewusst, dass Wasser im Garten ein sehr 
kostbares Gut ist? Gepfl asterte Gärten und Plätze heizen sich 
enorm auf und ein Hitzekollaps droht. Die Lösung sind Bepfl an-
zungen: Große Bäume sind wichtiger denn je, Blumenwiesen, 
dichte Staudenbeete und Baumschatten kühlen. Schatten und 
Verdunstung sind enorm wertvoll und mit pfi ffigen Ideen ist es so 
einfach, kostbares Wasser zu sparen! Informieren Sie sich, wie 
Sie Pfl anzen vor dem Vertrocknen schützen können und staunen 
Sie über wassersparende Ideen!

K03407H  Line Dance - Kurs für Anfänger*innen
Manuela Barr
6 Abende, 18.2.2025 - 25.3.2025, Dienstag, wöchentlich, 
19.30 – 21.00 Uhr
Alter Postberg 7, Alte Turnhalle, Kursgebühr: 48,00 €

K03408H  Line Dance - Kurs für Fortgeschrittene
Manuela Barr
6 Abende, 19.2.2025 - 26.3.2025, Mittwoch, wöchentlich, 
19.30 – 21.00 Uhr
Alter Postberg 7, Alte Turnhalle Kursgebühr: 48,00 €

J40403H Mit mir nicht! Auffrischungskurs
Leichte Selbstverteidigungstechniken für jede*n ab 14 Jahren
Frank Herzog, Taekwondo-Lehrer
1 Tag, Samstag, 22.2.2025, 14.00 – 19.00 Uhr, 30 Min. Pause
Taekwondo-Sportschule, Mühlweg 6, Kursgebühr: 24,00 € Sport-
schule, Mühlweg 6
Kursgebühr: 24,00 €

VEREINE UND VERBÄNDE

Obst- und Gartenbauverein
Obstbaumschnittkurs:
Samstag 1. Februar 2025 - 9.00 Uhr in der Rangaustr. 29
Einführung, Erklärung zum Obstbaumschnitt, Demons-
tration am Baum, Baumschnitt in Kleingruppen 2-4 Per-
sonen. Bitte Handsäge, Stangensäge, Handschere 
mitbringen, soweit vorhanden.

Kosten: 10 EUR/Teilnehmer (Nichtmitglieder 20 EUR)
Anmeldung und weitere Informationen unter: E-Mail: OGV-LTH_
Streuobst-fuer-Alle@t-online.de
Tel. 0176/54814690

Gesangverein 1836 Leutershausen
Einladung zur 
Jahreshauptversammlung
an alle Mitglieder

am Mittwoch, den 12. Februar 2025 um 19.00 Uhr im Kultur-
haus Leutershausen, 2. Stock.
Im Anschluss sind alle Mitglieder recht herzlich zu einem kalten 
Büfett eingeladen.
Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich
Renate Klein, 1. Vorsitzende
Tel. 09823 598 oder 01514 2876601

Bund Naturschutz, Ortsgruppe Leutershausen 
lädt ein

Am Montag, 27.1.2025, um 19.00 Uhr 
im Gasthof Sonne Leutershausen
Mitglieder und Interessierte sind herz-
lich eingeladen.

Flutlicht Run
Alle Läufer/innen aufgepasst!!
Ab sofort könnt ihr unsere neue Flutlicht-
anlage im Stadion testen.

Immer  Dienstag  18.00 – 19.45 Uhr
 Freitag   17.00 – 19.00 Uhr

Bis einschließlich März 2025 braucht ihr kein Mitglied im
Verein sein, um bei uns zu laufen.
(Ohne Mitgliedschaft im Verein besteht kein Versicherungsschutz.)
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Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
der Wasserwacht OG Leutershausen
Wir möchten recht herzlich zur Jahreshauptversammlung der 
Wasserwacht Ortsgruppe Leutershausen einladen.
Unsere Jahreshauptversammlung fi ndet am Montag, den 24. Fe-
bruar 2025 um 20.00 Uhr im Rot-Kreuz-Heim, Hans-Schreyer-
Straße 12, Leutershausen, statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die Ortsgruppenleitung
2. Berichte Ortsgruppenleitung
3. Anpassung der Mitgliedsbeiträge
4. Entlastung der Ortsgruppenleitung
4. Neuwahlen der Ortsgruppe
5. Verschiedenes

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Ortsgruppenleitung WW Leutershausen

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des 
Fördervereins Wasserwacht Leutershausen
Wir möchten recht herzlich zur Jahreshauptversammlung des 
Fördervereins der Wasserwacht Leutershausen einladen.
Unsere Jahreshauptversammlung fi ndet am Montag, den 24. Fe-
bruar 2025 um 21.00 Uhr im Rot-Kreuz-Heim, Hans-Schreyer-
Straße 12, Leutershausen, statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die Vorsitzenden
2. Berichte: Vorsitzende und Kassierer
3. Entlastung der Vorstandschaft
4. Neuwahlen Förderverein Wasserwacht
5. Verschiedenes

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Vorstandschaft FV WW Leutershausen

Club reifere Jugend
Wir treffen uns am Donnerstag, 6. Februar 2025 
um 15.00  Uhr im Mehrzweckraum des Wohn-
parks.  
Steffi Lang liest aus Hape Kerkelings 
Buch „Ich bin dann mal weg“.

Das CrJ-Team Anke, Christa, Ingrid und Steffi

Eine-Welt-Initiative 
Leutershausen
Neu im Sortiment: 
Spülseife am Stück, dazu Spül-
lappen und Geschirrtücher.

Wichtige Telefon-Nummern:

Notruf  112
für alle medizinischen Notfälle und alle Feuerwehreinsätze 

Krankentransport  09 81/6 50 50-0
für Anmeldungen bei einem Krankentransport  

Notruf Polizei 110

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärztlicher Notdienst www.notdienst-zahn.de 

Giftnotruf Nürnberg 09 11/3 98 24 51

Krisendienst in seelischen Notlagen 09 11/42 48 55-0
Mo. - Do., 18.00 – 24.00 Uhr, Fr., 16.00 – 24.00 Uhr 
Sa., So. u. Feiertag, 10.00 – 24.00 Uhr

Frauenhaus Ansbach 09 81/9 59 59

Tierheim Ansbach  09 81/6 21 70

Was Sie beachten sollten, wenn Sie Fotos 
im Mitteilungsblatt in guter Qualität 

veröffentlichen möchten: 
• Bitte speichern Sie das unbearbeitete Bild ab. 
• Ihr Bild muss eine Auflösung von 300 dpi haben 

(keine geringere Auflösung). 
• Sie können die Qualität eines Bildes auch an der 

Dateigröße erkennen: 600 KB und darüber sind gut. 
• Das Bild nicht in eine Word-Datei einbetten, 

sondern als Grafik-Datei (jpg-, tif- oder pdf-Datei) 
abspeichern. 

• Aus dem Internet heruntergeladene Grafiken oder 
Bilder haben oft nur eine Auflösung von 72 dpi 
(genügt zur Darstellung am Bildschirm, aber nicht 
für den Druck). 

• Bitte verwenden Sie für Innenaufnahmen Blitz-
licht, da Fotos, die ohne Blitzlicht aufgenommen 
werden meist eine gewisse Unschärfe erhalten.

• Auch bei Bildern, die z. B. über-/unterbelichtet 
oder unscharf aufgenommen wurden, behält sich 
der Verlag die Veröffentlichung vor.
Und wenn die Bilder den Anforderungen nicht 
entsprechen? ... müssen wir die Bilder leider weg-
lassen, wir können dann aber nicht bei jedem 
einzelnen Bildlieferanten nachfragen, ob er die 
Bilddateien in besserer Qualität nachliefern kann. 
Dies ist aufgrund der großen Anzahl an Bildern 
(ca. 400 bis 800 Bilder je Woche) zu aufwendig. 

Wir bitten deshalb nochmals, darauf zu achten, 
dass Bilder die oben genannten Anforderungen 
erfüllen. Vielen Dank!

Krieger-Verlag
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Spende
Vor Weihnachten wurde die Tafel in Leutershausen nochmals 
durch Sachspenden der Mitarbeiter und Kanzleiinhaber der 

Steuerkanzlei Hierhammer & Kollegen GmbH aus 
Leutershausen unterstützt.

Herzlichen Dank hierfür.
Wir freuen uns über jegliche Art der Zuwendung für 

unsere Arbeit.
Das Tafel-Team Leutershausen

Anzeige

Die Stadt Herrieden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Vollzeit einen

Mitarbeiter für die Stadtgärtnerei (m/w/d)
Tätigkeitsfeld:
• Mitarbeit bei allen anfallenden Arbeiten in der Stadtgärtnerei
• Anlage, Pfl ege und Unterhalt der städt. Grünanlagen
• Forstarbeiten 
• Mitwirkung beim Winterdienst
• Durchführung von Baumkontrollen

Sie bringen mit:
• eine abgeschlossene Ausbildung als Landschaftsgärtner oder entsprechende 

langjährige Erfahrung im Gartenbauhandwerk oder der Landschaftspfl ege bzw. 
eine Ausbildung als Forstwirt oder Landwirt

• Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit (vor allem im Winterdienst)

• Führerscheinklasse B, BE, C, (CE wäre wünschenswert)
• Erfahrung und Handhabung für diverse Maschinen und Geräten (Motorsäge, etc.)
• bereits absolvierter Kurs AS Baum II bzw. die Bereitschaft, diesen zu absolvieren 
• selbstständige, gewissenhafte und verlässliche Arbeitsweise
• körperliche Belastbarkeit, hohe Motivation und Teamfähigkeit

Wir bieten:
• einen modernen und vielseitigen Arbeitsplatz in der Stadtgärtnerei 
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
• ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und interessantes 

Aufgabengebiet in einem engagierten Team
• eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der Ausbildung und 

Berufserfahrung nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
• eine betriebliche Altersversorgung
• Jahressonderzahlung
• Fahrradleasing

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 26.01.2025 an die Stadt 
Herrieden, Personalverwaltung, Herrnhof 10, 91567 Herrieden.

Bitte übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung Ihrer Unterlagen nicht 
erfolgt. Alternativ auch per Mail an: bewerbung@herrieden.de (bitte in einer PDF-
Datei). Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Personalverwaltung, Tel. 0 98 25/8 08-25 
oder an den Leiter der Stadtgärtnerei, Tel. 01 71/7 65 56 64.

Brennholz versch. Längen 
möglich, Hart/Weichholz, auf Palette 
geschlichtet und Holzbriketts; 
beides inkl. Lieferung im LK AN.
Info/Bestellung unter: 01 70/4 16 46 45 
oder www.goblirsch-spedition.de                 
Fa. Matthias Goblirsch                          
Spedition – Transporte – Brennholz   
Büchelberg 15 91578 Leutershausen

ANZEIGEN AUFGEBEN UNTER ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE

Krieger-Verlag GmbH 
Fachverlag für Amts- und Mitteilungsblätter

Rudolf-Diesel-Str. 41, 
74572 Blaufelden

Telefon 07953/9801-0 

www.krieger-verlag.de



Die Stadt Herrieden (Lkr. Ansbach, Einwohner ca. 8.325) sucht im 
Rahmen der Nachfolgerregelung frühestens zum 01.10.2025 in 
Vollzeit einen

Leiter der Finanzverwaltung/Kämmerer (m/w/d)
Tätigkeitsfeld:
• Leitung der Finanzverwaltung mit den Sachgebieten Kämmerei, Stadtkasse (Kas-

senaufsicht), Steuer-, Förder-, Versicherungs- und Liegenschaftswesen mit derzeit 
fünf Beschäftigten

• Gesamtverantwortung in der Haushalts- und Finanzplanung sowie Rechnungsle-
gung und die Haushaltsüberwachung für die Stadt Herrieden, den Mittelschulver-
band und für vier rechtlich selbstständige Stiftungen

• Optimierung von Krediten und Geldanlagen
• Aufstellung von Finanzberichten
• Steuerrechtliche Angelegenheiten (u. a. Vorbereiten und Erstellen von Steuerer-

klärungen, § 2 b UstG)
• Finanzmanagement, Bearbeitung fi nanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen
• Unterstützung bei Gebührenkalkulationen
• Mitwirkung im Förder- und Zuschusswesen
• Koordinierung der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung
• Bereitschaft zur Teilnahme an abendlichen Sitzungen (nach Bedarf)
• Satzungen aus dem Gebiet der Finanzen
• Vermögensverwaltung / Anlagenbuchhaltung
• Verwaltung der bestehenden Einrichtungen / Betriebe gewerblicher Art

Sie bringen mit:
• Laufbahnbefähigung für die 3. Qualifi kationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung 

und Finanzen (gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) oder Verwaltungs-
fachprüfung II (Verwaltungsfachwirt/in)

• Eine Zusatzausbildung zum Verwaltungsbetriebswirt BVS bzw. Betriebswirt VWA 
oder anderweitige kaufmännische Kenntnisse und Fertigkeiten sind wünschenswert

• Umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Bereich der kommunalen 
Finanzwirtschaft und im Steuerwesen

• Gute Kenntnisse in den üblichen EDV-Verfahren (von Vorteil wären Kenntnisse im 
Umgang mit Komuna-Software – CIPKOM)

• Wirtschaftliches Handeln
• Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative, organisatorische Fähigkeiten, Verantwortungs-

bewusstsein, Führungsqualitäten und Teamgeist
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den politischen Gremien und den Fachab-

teilungen

Wir bieten:
• einen modernen und vielseitigen Arbeitsplatz in der Verwaltung
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
• ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und interessantes Aufgabenge-

biet in einem engagierten Team
• eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der Ausbildung und Berufser-

fahrung nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
• eine betriebliche Altersversorgung
• Jahressonderzahlung
• Fahrradleasing
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 26.01.2025 an die Stadt 
Herrieden, Personalverwaltung, Herrnhof 10, 91567 Herrieden.

Bitte übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung Ihrer Unterlagen nicht erfolgt. 
Alternativ auch per Mail an: bewerbung@herrieden.de (bitte in einer PDF-Datei). Mit 
der Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Personalverwaltung, Tel. 0 98 25/8 08-25 
oder an die Geschäftsleitung, Tel. 0 98 25/8 08-21.

4-Zi.-Whg. in Leutershausen ab 1.4.25
EG, 114 m², mtl. 600 € kalt, große Wohn-/Esskü-
che, 2 Ki.-Zimmer, Schlafzimmer, Bad/WC, WC, 

Keller, Dachboden, Gartenanteil, Stellplatz.
Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. KR 128

an den Krieger-Verlag, Postfach 1103, 74568 Blaufelden.

Dringend Mitf ahrgelegenheit gesucht
für Schülerin von Montag bis Freitag von Rammersdorf 
oder Leutershausen mit Ankunft  am Ansbacher Bahnhof 
(oder Nähe) um 7.30 Uhr zur Weiterfahrt nach Nürnberg 
(oder direkte MFG nach Nürnberg). Fahrtkostenbeteiligung.
0179/6992389

Anti quitäten & Schmuck Ankauf
Seit über 40 Jahren seriöser Schmuck & 

Anti quitäten Ankauf aller Art
Ankauf von alten Schreib- u. Nähmaschinen, Pelzen, 

Porzellan, Zinn, Silberbesteck, Münzsammlungen, 
Goldschmuck, Gemälde, bitt e alles anbieten. 

Telefon 0157-39774977

Schnelle & diskrete Abwicklung | Barzahlung



Die Stadt Herrieden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 
ihre Kindertagesstätt e Oberschönbronn mit seiner Außenstelle in 
Elbersroth eine Elternzeitvertretung mit 30 WStd.

Diese teilen sich auf in 20 WStd pädagogische Arbeit im Haus 
Elbersroth sowie 10 WStd. zur Krankheits- und Urlaubsvertretung 
in allen drei Häusern der städti schen KiTas.

Gesucht wird ein

Kinderpfl eger, Erzieher oder 
Heilerziehungspfl eger (m/w/d)

Täti gkeitsfeld: 
•  Gestaltung des pädagogischen Alltags in Zusammenarbeit mit dem 

Team
• Akti ve Mitgestaltung der Elternpartnerschaft 
• Mitwirken bei der Entwicklungsbeobachtung und -dokumentati on 

Sie bringen mit:
•  Mindestens eine abgeschlossene Ausbildung als staatl. anerkannter 

Kinderpfl eger (m/w/d) 
• Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Freude am Umgang mit Kindern 

und deren Familien
• Kreati vität und Organisati onstalent
• Einsatzbereitschaft , Teamfähigkeit und Flexibilität

Wir bieten:
• einen modernen und vielseiti gen Arbeitsplatz in einer dienstleis-

tungsorienti erten Kommune
• ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und interessantes 

Aufgabengebiet in einem engagierten Team
• eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD 
• eine betriebliche Altersversorgung
• Jahressonderzahlung
• Fahrradleasing
• gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 26.01.2025 an die 
Stadt Herrieden, Personalverwaltung, Herrnhof 10, 91567 Herrieden.

Bitt e übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung Ihrer Unterlagen 
nicht erfolgt. Alternati v auch per Mail an: bewerbung@herrieden.de 
(bitt e in einer PDF-Datei). Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung sti mmen 
Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitt e an die zuständige Sachbearbeiterin, 
Frau Röhrer, Tel. 0 98 25/8 08-58 oder an die Geschäftsleiterin, 
Frau Schwander, Tel. 0 98 25/8 08-21.

Die Stadt Herrieden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Vollzeit einen

Mitarbeiter für die Bautechnik in Fachrichtung 
Hochbau bzw. Meister im Baugewerbe (m/w/d)

Tätigkeitsfeld:
• Projektbetreuung für die stadteigenen Hochbaumaßnahmen
• Koordinierung der Planung und Ausführung von Gebäudeunterhaltsmaßnahmen
• Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen
• Gebäudemanagement
• Begleitung, Abnahme und Abrechnung von Baumaßnahmen
• Kontrolle und (Sicherheits-) Inspektionen von Gebäuden
• Finanzmittelplanung
• die Vorbereitung von Beschlussvorlagen für die städtischen Gremien
• Teilnahme an abendlichen Sitzungen mit Schriftführung

Sie bringen mit:
• abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich geprüften Bautechniker/in 

Fachrichtung Hochbau bzw. Meister/in im Baugewerbe mit Berufserfahrung
• mehrjährige praktische Erfahrung in Planung und Baudurchführung
• die Bereitschaft, auch Aufgaben aus der Fachrichtung Tiefbau auszuführen
• fundierte Kenntnisse des Vergaberechts (HOAI, VOB und VOL)
• gute EDV-Kenntnisse (MS-Offi ce-Programme, AVA, CAD und GIS)
• Teamfähigkeit, sicheres Auftreten, Organisations- und Verhandlungsgeschick, 

gestalterische Fähigkeiten sowie Kommunikationsfähigkeiten
• Selbstständiges Arbeiten, wirtschaftliches Denken, Belastbarkeit, lösungs- und 

dienstleistungsorientierte Grundhaltung
• Führerschein Klasse B

Wir bieten:
• einen modernen und vielseitigen Arbeitsplatz in der Verwaltung
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
• ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und interessantes 

Aufgabengebiet in einem engagierten Team
• eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der Ausbildung und 

Berufserfahrung nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
• eine betriebliche Altersversorgung
• Jahressonderzahlung
• Fahrradleasing
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 26.01.2025 an die Stadt 
Herrieden, Personalverwaltung, Herrnhof 10, 91567 Herrieden.

Bitte übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung Ihrer Unterlagen nicht 
erfolgt. Alternativ auch per Mail an: bewerbung@herrieden.de (bitte in einer 
PDF-Datei). Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Personalverwaltung, Tel. 09825 808-25 
oder an den Bauamtsleiter, Tel. 09825 808-31.



Heizung – Sanitär
KRIEGER

Krieger Heizung & Sanitär, Vehlberger Kirchweg 25, 91589 Aurach
Tel.: 09804 / 91 81-0   |   www.krieger-heizung.de

Wir geben Ihnen einen  
Überblick zum Thema 
Wärmepumpe und Pellet-
heizung und zeigen Ihnen 
die neusten technischen 
Entwicklungen und 
Fördermöglichkeiten. 
Wir freuen uns auf einen 
spannenden Abend mit 
Ihnen. Wir bitten um eine 
frühzeitige Anmeldung.

INFO-ABEND!
Heizungstausch& Förderung11.02.2025 ab 18:00 Uhr.
Jetzt anmelden

Tel. 09804 9181-0 oder 
www.krieger-heizung.de

Heizung – Sanitär

KRIEGER

Wärmepumpen & Pelletheizungen

Wärmepumpen & 
Pelletheizungen vom Profi

Die Gemeinde Burgoberbach, ca. 4.000 Einwohner, 
Landkreis Ansbach, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für die gemeindliche Kneipp-Kindertagesstätte Pusteblume

Neue Öffnungszeiten
bei Fil Ceramics
in Leutershausen:

Donnerstag bis Freitag: 9.00 – 12.00 
14.00 – 18.00

Samstag: 9.30 – 12.30

Entdecken Sie handgefertigte Keramik direkt aus unserer 
Werkstatt. Wir laden Sie herzlich ein, uns während unserer 
neuen Öffnungszeiten in unserem Laden zu besuchen. 
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie auch gerne einen 
Termin vereinbaren. 

Kontaktieren Sie uns dafür per E-Mail oder Telefon.
hello@fi lceramics.com 
09823/296 Bahnhofstr. 18  |  91578 Leutershausen



info@dachdeckereiweiss.de

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster-
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!

Dachfenster-
austausch

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei

Kran/Hebe-
bühnen, 33 m

Telefon 09872–9528806 
www.bestattungen-wick.de

Schlüssel, Handy, 
Portemonnaie, Sterben. 
An alles gedacht? Jetzt: 
Bestattungsvorsorge.

Zur Verstärkung in unserer Disposition suchen 
wir Sie (m/w/d) mit
  kaufmännischen Kenntnissen,
 Erfahrung im Umgang mit Offi ce-Programmen 
 und der Motivation im Team zu arbeiten.

SIE HABEN
• den Wunsch idealerweise in Vollzeit zu arbeiten.

SIE ERWARTET
• eine leistungsgerechte Bezahlung,
• ein modernes Arbeitsumfeld,
• eine umfassende Einarbeitung.

Bei Interesse melden Sie sich bitte 
per E-Mail: info@loeblein.info
oder rufen unter Tel. 09868/988832 an.

Löblein Transport GmbH, Industriestr. 8, 
91583 Schillingsfü rst

Wir sind ein etabliertes Transportunternehmen und 
spezialisiert auf unbegleiteten kombinierten Verkehr.

Jeden letzten Sonntag im Monat, 
alles was der Karpfen hergibt.

(halbiert, filetiert, Knusper und Ingreisch) 

Wir bitten um Vorbestellung.
Tel. 0 98 23/92 61 92

„Zur Sonne“ Leutershausen

LECKERES AUS 
STEINBÄCHLEIN

SUCHE MIETWOHNUNG 
IN LEUTERSHAUSEN!
Ich möchte Platz für eine kleine Familie schaff en 
und mein Haus in Aurach verkaufen!

Aus diesem Grund suche ich für mich (60 J.) 
und meinen lieben kleinen und erzogenen 
Hund (9 J.) eine nett e Wohnung, bevorzugt EG, 
Terrasse wäre schön oder 1. Stock mit Balkon.

Tel. 0 98 04/ 9 15 74 00 (ab 19.00 Uhr)


